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Verlängerungsantrag für Rehabilitationsleistungen

«Anrede»
mit Schreiben vom 07.12.1998 informierten die Spitzenverbände der Krankenkassen über die Einführung des einheitlichen Verlängerungsantrages für ambulante und stationäre Re​habilitationsleistungen.

Der (allgemeine) Verlängerungsantrag wurde zwischenzeitlich geringfügig überarbeitet:

Ziffer 3:
In der Überschrift heißt es statt "Fähigkeitsstörungen" nunmehr "Funktionsstö​rungen".

Ziffer 4:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Codierung nach ICIDH nicht erforderlich ist.

Ziffer 5.2:
Das Rehabilitationsziel des Patienten ist nur anzugeben, wenn dieses vom Ziel des Reha-Teams abweicht.

Ziffer 6:
Zur Arbeitserleichterung wurde ein Hinweis aufgenommen, dass Beifügung ei​nes EDV-Ausdrucks mit den entsprechenden Angaben zur bisherigen Therapie möglich ist.

Außerdem haben die Spitzenverbände der Krankenkassen unter Beteiligung des Medizi​nischen Dienstes indikationsspezifische Verlängerungsanträge für die Bereiche Geriatrie und Neurologie einschl. Arbeitshilfen entwickelt. Die Antragsformulare wurden in Abstim​mung mit den relevanten medizinischen Fachgesellschaften erarbeitet.

Die überarbeitete Fassung des allgemeinen Verlängerungsantrages sowie die neuen spe​ziellen Verlängerungsanträge einschl. der vom Medizinischen Dienst erarbeiteten Arbeits​hilfen für Klinikärzte (Ausfüllanleitung) sind als Anlagen beigefügt.

Bei den Formularen handelt es sich ebenfalls um Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkassen. Regionale Absprachen und Besonderheiten gelten auf der Basis der neuen Verlängerungsanträge weiter. Sofern diese Antragsvordrucke aus organisatori​schen Gründen nicht verwendet werden, muss jedoch gewährleistet sein, dass zumindest die inhaltlichen Vorgaben erfüllt werden.

Die neuen indikationsspezifischen Formulare orientieren sich hinsichtlich der Struktur weitestgehend am allgemeinen Verlängerungsantrag. Der Seitenumfang hat sich zwar erhöht (3 bzw. 4 Seiten statt bisher 2 Seiten), was aber durch eine höhere Anwender​freundlichkeit insbesondere in den Abschnitten 3 und 4 durch Textvorgaben kompensiert wird.

Es ist vorgesehen, für den Bereich Psychosomatik ebenfalls noch einen speziellen Ver​längerungsantrag zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass dieser im Herbst 2001 vor​liegen wird.

Die Rehabilitationseinrichtungen werden über die neuen Verlängerungsanträge in den nächsten Wochen durch die jeweiligen Vertragspartner auf Landesebene (Landesver​bände der Krankenkassen, Landesvertretungen der Ersatzkassenverbände) informiert werden.

Wir bitten Sie, in geeigneter Weise Ihre Mitglieder über die neuen Antragsformulare zu informieren. Bei Bedarf stellen wir Ihnen hierfür die entsprechenden Dateien gern auch per E-Mail zur Verfügung.

Wir hoffen, dass die neuen Formulare wie bei der Einführung des allgemeinen Verlänge​rungsantrages auf eine hohe Akzeptanz bei den Einrichtungen stoßen werden. Wir wür​den uns daher freuen, wenn Sie hierzu mit beitragen könnten, um so im Sinne einer zügi​gen Entscheidung häufige Rückfragen der Krankenkassen und des MDK entbehrlich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Bublitz

Anlagen
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